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►AKTUELL: DER ANSCHEINSBEWEIS DER PRIVATEN NUTZUNG EINES BETRIEBLICHEN PKW

Unternehmer mit mindestens einem Kraftfahrzeug 
im Betriebsvermögen kennen dieses Problem mehr-
heitlich: Der Fiskus glaubt zu wissen, dass jedes 
Fahrzeug auch privat genutzt wird und stützt sich 
dabei auf einen Anscheinsbeweis. Man selbst glaubt 
das nicht, möchte aber auch kein Fahrtenbuch füh-
ren. Dazu hat das Niedersächsische Finanzgericht 
am 19.02.2020 ein interessantes Urteil gefällt. 
Der Anscheinsbeweis gilt grundsätzlich selbst dann, 
wenn dem Steuerpflichtigen für private Fahrten ein 
eigenes Fahrzeug zur Verfügung steht. Sofern der 
Anscheinsbeweis nicht durch ein ordnungsgemäß 
geführtes Fahrtenbuch erschüttert wird, kommt es 
zur Ermittlung eines privaten Nutzungsanteils nach 
der 1 %-Methode, also in Höhe von einem Prozent 
des auf volle hundert Euro abgerundeten Bruttolis-
tenpreises des Fahrzeugs pro Monat. Auch wenn 
kein Fahrtenbuch geführt wird, muss die Besteue-
rung eigentlich unterbleiben, wenn eine private Nut-

zung nicht stattgefunden hat bzw. das Fahrzeug 
nicht zum privaten Gebrauch geeignet ist. Der An-
scheinsbeweis kann umso leichter erschüttert wer-
den, je weniger sich das betriebliche Fahrzeug in Sta-
tus und Gebrauchswert positiv vom privaten Fahr-
zeug unterscheidet. Das Finanzgericht hat im Urteil 
die Begriffe Status und Gebrauchswert konkretisiert. 
Im Streitfall ging es um einen Fiat Hochdachkombi 
im Betriebsvermögen und einen Mercedes C280 im 
Privatvermögen. Aufgrund des höheren Prestige-
wertes des Mercedes wurde keine Privatnutzung des 
Fiat angenommen, obwohl die Laufleistung des 
Mercedes höher und das Raumvolumen kleiner war. 
Insgesamt handelt es sich um ein Thema, dem in 
Deutschland noch eine überproportionale Bedeu-
tung zukommt, die es auch deshalb behält, weil es in 
der Finanzverwaltung nahezu keine Firmenwagen 
gibt. Für Unternehmer und deren Angehörige ist das 
Thema nochmals heikler als gegenüber Mitarbeitern. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG JUNI UND JULI 2020 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.06.2020 10.07.2020 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2020 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2020 – 

Umsatzsteuer2 10.06.2020 10.07.2020 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.06.2020 13.07.2020 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 26.06.2020 29.07.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Informationen für Grenzpendler 
Deutsche Grenzpendler, die in Luxemburg, den 
Niederlanden, Belgien und Österreich beschäftigt 
sind, besteuern ihren Arbeitslohn im jeweiligen 
Land. „Homeoffice-Tage“ können daher zu einer 
Änderung der Aufteilung der Besteuerungsrechte 
und damit zu einer Änderung der steuerlichen Situa-
tion der betroffenen Grenzpendler führen. 
Das Bundesfinanzministerium hat Verständigungs-
vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg, 
dem Königreich der Niederlande, dem Königreich 
Belgien und der Republik Österreich veröffentlicht. 
Diese Vereinbarungen regeln die Besteuerung von 
Grenzpendlern in den genannten Ländern und be-
deuten eine Entlastung für grenzüberschreitend täti-
ge Arbeitnehmer im Hinblick auf die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Es wurde 
vereinbart, dass die Arbeitstage der Grenzgänger, 
die wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie von Zuhause aus arbeiten müs-
sen, wie normale Arbeitstage in dem jeweiligen 
Land behandelt werden. Die Arbeitnehmer sind 
verpflichtet, entsprechende Aufzeichnungen zu füh-
ren (Bescheinigung des Arbeitgebers über Home-
office-Tage aufgrund der Corona-Pandemie). 
Die Vereinbarungen finden Anwendung auf Arbeits-
tage im Zeitraum vom 11.03. bis 30.04.2020 (Aus-
nahme Belgien: 31.05.2020). Danach erfolgt eine au-
tomatische Verlängerung oder – im Falle von Belgien 
– eine vereinbarte Verlängerung um einen Monat. 

Verlängerung der Erklärungsfrist für vierteljährli-
che und monatliche Lohnsteueranmeldungen 
Arbeitgeber können durch das Coronavirus unver-
schuldet daran gehindert sein, die monatlichen oder 
vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldungen fristge-
recht abzugeben. Das Bundesfinanzministerium hat 
in einem Schreiben vom 22.04.2020 erklärt: 
Arbeitgebern können die Fristen zur Abgabe der 
Lohnsteuer-Anmeldungen während der Corona-
Krise im Einzelfall auf Antrag verlängert werden, 
soweit sie selbst oder der mit der Lohnbuchhaltung 
und Lohnsteuer-Anmeldung Beauftragte nachweis-
lich unverschuldet daran gehindert sind, die Lohn-
steuer-Anmeldungen pünktlich zu übermitteln. Die 
Fristverlängerung darf maximal 2 Monate betragen. 

Rückwirkende Steuerfreiheit von Fort- und Wei-
terbildungen 
Der Gesetzgeber will Weiterbildungsleistungen des 
Arbeitgebers stärker fördern und hat daher einen § 3 
Nr. 19 in das Einkommensteuergesetz eingefügt. 
Steuerfrei sind demnach Weiterbildungsleistungen 
des Arbeitgebers für Maßnahmen der Förderung 

beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nach dem Sozialgesetzbuch III sowie Weiterbil-
dungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers 
dienen. Die Weiterbildung darf keinen überwiegen-
den Belohnungscharakter haben. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2019 ist die Neuregelung 
am 01.01.2020 in Kraft getreten, gilt aber rückwir-
kend bereits ab dem 01.01.2019. Bisher führten be-
rufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des 
Arbeitgebers beim Arbeitnehmer nicht zu Arbeits-
lohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Ar-
beitgebers durchgeführt wurden. 
Die neue Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 19 EStG-E) gilt 
nun für Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, 
die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers dienen, wie z. B. Benimm- und 
Sprachkurse, Fortbildungen, die die Persönlichkeit 
des Arbeitnehmers entwickeln oder allgemeine PC- 
und Softwareschulungen, die nicht arbeitsplatzbezo-
gen sind. Hat der Arbeitgeber für eine derartige 
Weiterbildung 2019 Lohnsteuer und Sozialabgaben 
einbehalten, können Arbeitnehmer im Rahmen ihrer 
Einkommensteuererklärung 2019 die zu viel bezahl-
ten Steuern zurückholen. 

Erhöhung von Kurzarbeitergeld in der Corona-
Krise 
Der Bundesrat hat am 15.05.2020 dem sog. Sozial-
schutz-Paket II zur Abfederung der Folgen der 
Corona-Krise zugestimmt. Es sieht u. a. eine Erhö-
hung des Kurzarbeitergeldes vor: 
· Das Kurzarbeitergeld wird abhängig von der 

Dauer der Kurzarbeit erhöht. Bisher zahlt die 
Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 % 
und für Eltern 67 % des Lohnausfalls.  

· Ab dem vierten Monat des Bezugs soll das Kurz-
arbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die der-
zeit um mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 
70 % und ab dem siebten Monat auf 80 % des 
Lohnausfalls erhöht werden.  

· Bei Beschäftigten mit Kindern, die derzeit um 
mindestens 50 % weniger arbeiten, beläuft sich 
die Erhöhung ab dem vierten Monat des Bezugs 
auf 77 % und ab dem siebten Monat des Bezugs 
auf 87 %. 

Erweiterte Möglichkeiten beim Hinzuverdienst 
zum Kurzarbeitergeld 
Außerdem weitet das Sozialschutz-Paket II die Hin-
zuverdienstmöglichkeiten für Kurzarbeiter aus: Ab 
01.05.2020 dürfen sie in allen Berufen bis Jahresende 
bis zur vollen Höhe ihres bisherigen Monatsein-
kommens hinzuverdienen. Die Beschränkung auf 
systemrelevante Berufe wird aufgehoben. 
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Hinweis: Aufstockungszahlungen zum Kurzarbei-
tergeld, die Unternehmen zwischen dem 01.01.2020 
und dem 31.12.2020 geleistet haben, sollen steuerfrei 
bleiben. Voraussetzung soll sein, dass Aufsto-
ckungsbetrag und Kurzarbeitergeld zusammen 
80 %des ausgefallenen Arbeitsentgelts nicht über-
steigen. Werde mehr gezahlt, müsse nur der darüber 
hinaus gehende Teil versteuert werden. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf soll in den Bundestag einge-
bracht und zügig behandelt werden. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Steuerfolgen bei Sachspenden aus dem Betrieb an 
steuerbegünstigte Organisationen 
Sachspenden werden durch Unternehmen aus dem 
Betriebsvermögen insbesondere zu karitativen Zwe-
cken geleistet. Spenden an steuerbegünstigte Organi-
sationen sind steuerlich als Entnahmen einzustufen.  
Beim Abgang aus einem Betrieb müssen sie mit dem 
Teilwert gewinnerhöhend angesetzt werden. Han-
delt es sich bei den Spenden um Waren, die der Be-
trieb zwecks Weiterverkauf eingekauft hat oder um 
hergestellte Erzeugnisse, dann gelten die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten gleichzeitig als Teil-
wert. Ist seit dem Erwerb/der Herstellung eine 
Preisänderung erfolgt, gilt der fiktive Einkaufs-
preis/Herstellungskostenpreis im Zeitpunkt der 
Spende als Teilwert. Werden nicht mehr verkäufli-
che Waren, z. B. Lebensmittel, gespendet, ist der 
Preis entsprechend geringer, evtl. ist auch ein Wert 
von 0 Euro anzusetzen. Ausnahmsweise kann die 
Sachspende auch mit ihrem Buchwert angesetzt 
werden, wenn sie an eine steuerbegünstigte Körper-
schaft geleistet wird. Dies gilt aber nur, wenn die 
Spendenbescheinigung der begünstigten Organisati-
on nicht über einen höheren Wert lautet.  
Stellt die empfangende Körperschaft eine Spenden-
bescheinigung über die Sachspende aus, kann der 
Betrag um die auf die Spende entfallende Umsatz-
steuer erhöht werden. Der Spender kann den Wert 
der Sachspende als Sonderausgabe abziehen, wenn 
der Empfänger die Spendenbescheinigung nach dem 
amtlich vorgeschriebenen Muster erstellt. Bei Sach-
spenden muss diese Bescheinigung die Grundlagen 
für die Ermittlung des bestätigten Werts enthalten. 
Die Sachspenden unterliegen der Umsatzsteuer, weil 
der Unternehmer beim Einkauf auch die darauf ge-
zahlte Vorsteuer geltend gemacht hat. Der Wert der 
Spenden richtet sich wie bei den Ertragsteuern nach 
dem fiktiven Einkaufspreis im Zeitpunkt der Spen-
de. Auch für die Umsatzsteuer kann der Wert aber 
bis auf 0 Euro absinken, wenn z. B. bei Frischwaren 
das Haltbarkeitsdatum in wenigen Tagen erreicht 
wird oder die Waren andere Mängel aufweisen. 
Liegt eine Wertabgabe mit einer Bemessungsgrund-
lage von mehr als 1 Euro vor, richtet sich der Steuer-
satz für die Umsatzsteuer nach dem normalen Satz 

für die Ware, d. h. der Steuersatz gem. § 12 UStG 
von 7 % oder 19 % kommt zur Anwendung. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Doppelbesteuerung von Renten 
Das Finanzgericht Saarland hat das Aktenzeichen 
des bei ihm anhängigen Verfahrens zur Frage der 
Doppelbesteuerung von Renten bekannt gegeben. Es 
wird dort als Verfahren mit besonderer Bedeutung 
unter dem Aktenzeichen 3 K 1072/20 geführt. Be-
troffene Rentner können jetzt Einspruch einlegen 
und unter Hinweis auf das Musterverfahren das 
Ruhen des Verfahrens nach § 363 AO beantragen. Da 
das Verfahren noch nicht beim Bundesfinanzhof an-
hängig ist, bedarf es zum Ruhen des Verfahrens der 
Zustimmung der Finanzbehörde. 
Ein Ruheständler wehrt sich gegen die Besteuerung 
seiner gesetzlichen Altersrente. Daneben bezieht er 
eine Rente aus der Zusatzversorgungskasse Saar-
land. Schwerpunkt seiner Klage ist die aus seiner 
Sicht verfassungswidrige Doppelbesteuerung der 
Rentenbeiträge in der Einzahlungs- und der Auszah-
lungsphase. Ebenso wendet er sich gegen die Typi-
sierungen in § 22 EStG, deren Ertragsanteil nicht 
richtig berechnet wäre, die Zuordnung der Renten-
beiträge zu den Sonderausgaben sowie gegen die 
rückwirkende Anhebung des steuerpflichtigen An-
teils der Renten für Beiträge vor 2005. Der Kläger 
bezweifelt u. a., ob hinsichtlich des Zwanges zur ge-
setzlichen Rentenversicherung überhaupt eine Ein-
kunftsquelle im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
vorliegt, da es an einer Einkünfteerzielungsabsicht 
im Rahmen eines Umlageverfahrens fehle. 
Es steht derzeit noch nicht fest, wann mit einer Ent-
scheidung in diesem Verfahren vor dem Finanzge-
richt Saarland zu rechnen ist. 
Hinweis: Die Finanzgerichte Hessen und Baden-
Württemberg haben in der Besteuerung der Alters-
renten keine verfassungswidrige Doppelbesteuerung 
gesehen. Gegen beide Entscheidungen ist ein Revisi-
onsverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig. 

Datenschutzgrundverordnung begründet keinen 
Anspruch auf Akteneinsicht auf dem Gebiet der 
Einkommensteuer 
In diesem Fall war das Bestehen eines Anspruchs auf 
Akteneinsicht der Kläger nach den Vorschriften der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) streitig. Die 
Kläger begehrten unter Hinweis auf das Auskunfts-
recht betroffener Personen nach der DSGVO die Ein-
sicht in ihre Einkommensteuerakte bei ihrem Fi-
nanzamt. Der Antrag wurde abgelehnt. 
Das Finanzgericht Niedersachsen wies die Klage ab. 
Es bestehe für die Kläger kein Anspruch auf Akten-
einsicht, denn der sachliche Anwendungsbereich der 
Vorschriften der DSGVO erstrecke sich nicht auf das 
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Gebiet der Einkommensteuer. Die Vorschriften der 
DSGVO seien im Bereich des Steuerrechts nur auf 
harmonisierte Steuern, wie etwa die der Umsatzbe-
steuerung, anwendbar - nicht dagegen auf dem Ge-
biet der Einkommensbesteuerung natürlicher Perso-
nen. Des Weiteren sei es nicht zulässig, den sachli-
chen Anwendungsbereich der DSGVO durch ein 
Schreiben der Finanzverwaltung zu erweitern (die 
Kläger hatten sich auch auf das Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums vom 12.01.2018 berufen). Die 
Finanzverwaltung dürfe von gesetzlichen Bestim-
mungen nicht abweichen. 

►KINDER 

Kindergeldanspruch geht nicht durch Unterbre-
chung des Freiwilligen Sozialen Jahres wegen 
Krankheit verloren 
Die Tochter eines kindergeldberechtigten Vaters be-
gann nach Abschluss des Gymnasiums ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ). Sie litt schon seit ihrer Schul-
zeit an Bulimie und Anorexie. Ihr Gesundheitszu-
stand verschlechterte sich während des FSJ, sodass 
sie es Ende Mai 2018 kündigte und sich in stationäre 
Behandlung begab. Im Anschluss daran absolvierte 
sie ein weiteres FSJ bei einem anderen Träger. Der 
Vater erhielt Kindergeld für seine Tochter. Die Fami-
lienkasse hob die ursprüngliche Kindergeldfestset-
zung bis Ende August 2018 allerdings ab Juni 2018 
auf, da durch den Abbruch des FSJ keine Unterbre-
chung der Ausbildung vorliege. Der Vater war der 
Ansicht, seine Tochter habe die Ausbildung nur 
krankheitsbedingt unterbrochen. 
Das Hessische Finanzgericht gab der Klage statt. Es 
sei bei der Berücksichtigung von Kindern in Ausbil-
dung anerkannt, dass für die Zeit einer Erkrankung 
Anspruch auf Kindergeld bestehe. Dies entspreche 
der von der Rechtsprechung angewandten Gesetzes-
auslegung und sei nicht lediglich eine Billigkeits-
maßnahme der Verwaltung. Dieser Grundsatz könne 
auf den Fall einer Erkrankung während eines Frei-
willigendienstes übertragen werden. Es sei unerheb-
lich, dass das Kind das FSJ bei einem anderen Träger 
fortgesetzt habe, da nicht zweifelhaft gewesen sei, 
dass das Kind stets die Absicht gehabt habe, das FSJ 
nach seiner Genesung fortzusetzen. 

►UMSATZSTEUER 

Corona-Krise: Unterstützung für Gastronomie 
Der Mehrwertsteuersatz für Speisen in Restaurants 
und Gaststätten soll von 19 auf 7 % abgesenkt wer-
den. Ziel ist es, das Gastronomiegewerbe in der Zeit 
der Wiedereröffnung zu unterstützen und die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Corona-Be-
schränkungen zu mildern. Die Regelung soll ein Jahr 
lang gelten: vom 01.07.2020 bis 30.06.2021. 

Pkw-Überlassung an Arbeitnehmerehegattin kann 
umsatzsteuerrechtliche Folgen haben 
Der Kläger hatte seine Ehefrau auf geringfügiger 
Basis (400 Euro/Monat) für Büroarbeiten und Ku-
rierfahrten angestellt. Der schriftliche Arbeitsvertrag 
sah eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 9 
Stunden vor. Die Ehefrau wurde vereinbarungsge-
mäß im Wesentlichen durch die Einräumung der 
Möglichkeit vergütet, einen Pkw unbeschränkt und 
selbstbeteiligungsfrei privat zu nutzen, den sie auch 
für die betrieblichen Fahrten einzusetzen hatte. 
Der Bundesfinanzhof vertritt die Auffassung, dass 
das zwischen dem Unternehmer und seiner Ehefrau 
bestehende Arbeitsverhältnis wirksam vereinbart 
worden ist, sodass es sich bei der Gestattung der 
privaten Nutzung des ihr überlassenen Kfz um einen 
Bestandteil ihrer Vergütung gehandelt hat. Dies habe 
zur Folge, dass die Gestattung der privaten Fahr-
zeugbenutzung als tauschähnlicher Umsatz sowie 
die Veräußerung des zum Unternehmensvermögen 
gehörenden Fahrzeugs der Umsatzbesteuerung un-
terworfen wurden. Der Ehemann sei aber aus der 
Anschaffung sowie aus den laufenden Kosten des 
Fahrzeugs zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Problemfall: Familienheim und Erbschaftsteuer 
Das Familienheim, in dem sich der Mittelpunkt des 
Haushalts einer Familie oder auch nur eines Ehepaa-
res befindet, kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen an den überlebenden Ehepartner erbschaftsteu-
erfrei vererbt werden. Lebte das Ehepaar im Zeit-
punkt des Todes eines Partners in einem eigenen 
Haus, bleibt der Wert dieses Hauses bei der Erb-
schaftsteuer unberücksichtigt, wenn der überlebende 
Ehepartner es in den nächsten 10 Jahren als Eigen-
tümer weiter bewohnt. Das gilt auch für eine Haus-
hälfte, wenn der Überlebende bereits vorher Mitei-
gentümer war. Für Zweitwohnungen und Ferien-
wohnungen gilt diese Befreiung nicht. 
Kann der erbende Ehegatte die Wohnung aus zwin-
genden Gründen nicht die vollen 10 Jahre selbst nut-
zen, ist dies für die Befreiung nicht schädlich. Zu 
diesen zwingenden Gründen zählt ein krankheitsbe-
dingter Umzug in ein Pflegeheim. Erfolgt der Um-
zug in ein Altersheim, ist dies kein zwingender 
Grund, ebenso wenig der Umzug in eine kleinere 
Wohnung oder in ein Haus in der Nähe der Kinder. 
Schädlich ist auf jeden Fall auch die Veräußerung 
oder Schenkung an Kinder, selbst wenn der Überle-
bende z. B. aufgrund eines Nießbrauchs weiter im 
Haus wohnen bleibt. Die Erbschaftsteuer fällt dann 
rückwirkend an. Dies kann bei den heutigen Grund-
stückspreisen eine erhebliche Steuernachzahlung zur 
Folge haben, selbst wenn keine Zinsen auf die Nach-
zahlung berechnet werden. 


